
 

 

Weitere Informationen zum aktuellen Stand des Flurbereinigungsverfahrens sind auf der 
Homepage des DLR Mosel zu finden [http://www.dlr-mosel.rlp.de -> Abteilungen -> 
Landentwicklung -> Verfahrensübersicht -> 71107 Pumpspeicherkraftwerk Rio]. 

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Mosel 54295 Trier, den 10.04.2014 
Abteilung Landentwicklung und Ländliche Bodenordnung Tessenowstr. 6 
 
Flurbereinigungsverfahren 
PUMPSPEICHERKRAFTWERK RIO 
Aktenzeichen: 71107-HA10.1. 

Internet:  
http://www.dlr-mosel.rlp.de 
E-Mail: 
guido.junghanns@dlr.rlp.de 

Gemeinsame Informationsveranstaltung von SWT und DLR Mosel zu den 

Grundstüüüücksankaufmodalitääääten in der Flurbereinigung Pumpspeicherkraftwerk Rio 

im Büüüürgerzentrum in Schweich am 10.04.2014 

 

Drei Schritte zur Aufnahme einer Zustimmungserklärung gemäß § 52 Flurbereinigungsgesetz: 

Verzicht auf Landabfindung zugunsten Dritter 
 

Sehr geehrte Grundstückseigentümerin, 
sehr geehrter Grundstückseigentümer, 
 
zur Gewährleistung einer schnellen Verfahrensbearbeitung der Flurbereinigung Pumpspeicherkraftwerk Rio 
bitten wir um Beachtung der folgenden Schritte: 
 
Schritt 1: 
Sollten Sie Interesse am Verkauf ihrer Parzellen haben, so bitten wir um formlose Mitteilung an das DLR 
Mosel per E-Mail (guido.junghanns@dlr.rlp.de) oder Post. Folgende Informationen sollten enthalten sein: 
• Name der Eigentümerin / des Eigentümers bzw. der Eigentümer bei Gemeinschaftseigentum 
• Angabe zu dem / den Flurstück(en): Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer(n) 
• optional, falls Grundbuch nicht aktuell: Eigentumsnachweise in Kopie (Erbschein etc.) 
 
Schritt 2: 
Nach Prüfung der Unterlagen erhalten sie vom DLR Mosel eine vorbereitete Zustimmungserklärung 
zugesandt. Darin wird unter anderem auch die Höhe der Geldabfindung (bezogen auf die aktuellen 
Wertermittlungsergebnisse) nachgewiesen. Wir bitten Sie um Verständnis, dass es je nach Rücklauf zu 
Bearbeitungszeiten von bis zu 3 Monaten kommen kann. 
 
Hinweis: Sollten sich nach Bekanntgabe der Wertermittlungsergebnisse Änderungen der Wertermittlung 
ergeben, so wird die Geldabfindung nachträglich angepasst (jeder wird gleich behandelt!).  
 

Schritt 3: 
Mit der Beglaubigung ihrer Unterschrift und Rücksendung der Zustimmungserklärung an das DLR Mosel ist 
der Vorgang abgeschlossen und kann im Flurbereinigungsverfahren umgesetzt werden. Das Ergebnis wird 
Ihnen mit Vorstellung der geplanten Zuteilung voraussichtlich im Jahr 2016 mitgeteilt. 
 
Hinweis: Bei Eingang der unterschriebenen Zustimmungserklärung bis zum 30.04.2015 ist der 
Erhöhungsfaktor 3, bei Eingang bis zum 30.04.2016 ist der Erhöhungsfaktor 2,5 und bei Eingang bis zum 
30.04.2017 ist der Erhöhungsfaktor 1,5 gesichert. Bei später eingehenden Mitteilungen kann kein 
Erhöhungsfaktor gewährt werden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. Guido Junghanns 


